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Beschlussvorschlag:

1.

Die Bulrgerschaft der Hansestadt Lubeck bekennt sich zu der im »Museumsentwick-
lungsplan 2020 — 2030« (VO/2020/09097) formulierten Verantwortung, die Herkunft von
Objekten (Provenienz) in der Vélkerkundesammlung der LUBECKER MUSEEN weiter zu
erforschen und transparent zu machen, um eine intensive Aufarbeitung und dialogische
ErschlieBung des kolonialen Erbes zu ermdglichen. Sie folgt damit den Empfehlungen
und Zielsetzungen der »Ersten Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonia-
len Kontexten«, die am 13.03.2019 gemeinsam von der Staatsministerin des Bundes flr
Kultur und Medien, der Staatsministerin im Auswartigen Amt fir internationale Kulturpoli-
tik, den Kulturminister:innen der Lander sowie den kommunalen Spitzenverbanden ver-
einbart wurden und somit als nationale Standards flir Museen gelten (s. Anlage 1).

Sofern die Aneignung von Sammlungsobjekten gemal den Forschungsergebnissen und
im Sinne der »Eckpunkte« nachweislich in rechtlich und/oder ethisch heute nicht mehr
vertretbarer Weise erfolgte, wird der Burgermeister beauftragt, in Abstimmung mit dem
Auswartigen Amt und dem Staatsministerium fir Kultur und Medien Kontakt mit den Ur-
sprungsgemeinschaften der Objekte sowie anderen Institutionen in den Herkunftslandern
aufzunehmen, um zu klaren, ob eine Rickgabe dieser Objekte gewlinscht wird und um
ggf. ergebnisoffene Verhandlungen uber die Optionen und Verfahren einer Restitution
aufzunehmen. Dies gilt insbesondere fiir Erwerbungen, die im Kontext von kriegerischen
Handlungen, Vélkermorden, durch Raub oder Betrug in den Herkunftslandern erfolgt
sind, und auch, wenn diese Gegenstande erst durch Dritte, durch Schenkung oder Kauf
in die Sammlung gelangten. Uber die Ergebnisse der Verhandlungen ist dem Ausschuss
fur Kultur und Denkmalpflege zu berichten.

Der Burgermeister wird erméachtigt, Restitutionen sogenannter »Human Remains«

(menschlicher Uberreste) nach eigenem fachlichen Ermessen und sorgfaltiger Dokumen-
tation in Abstimmung mit dem Auswartigen Amt und dem Staatsministerium fir Kultur
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und Medien selbstandig durchz__ufl'jhren, sofern dies im Einzelfall von den Ijerkunftsge-
meinschaften gewiunscht wird. Uber geplante RuckfuUhrungen menschlicher Uberreste ist
der Ausschuss fur Kultur und Denkmalpflege vorab zu informieren.

Der Blrgermeister wird ermachtigt, Restitutionen nach eigenem fachlichen Ermessen
und nach sorgfaltiger Dokumentation in Abstimmung mit dem Auswartigen Amt und dem
Staatsministerium fir Kultur und Medien selbstandig durchzuflihren, wenn der Wert des
Einzelobjektes die in § 8 Absatz 2 Nr. 7 der Hauptsatzung der Hansestadt Lubeck festge-
legten Wertgrenzen (25.000 €) nicht Ubersteigt. Bei Objekten mit besonderer wissen-
schaftlicher éffentlicher Bedeutung haben die LUBECKER MUSEEN die vorhergehende
Erfassung sicherzustellen und einen kiinftigen Zugang zu diesen Zwecken anzustreben.
Uber geplante Rickfiihrungen ist der Ausschuss fir Kultur und Denkmalpflege vorab zu
informieren.

Uber Restitutionen von Objekten, die diese Wertgrenze Ubersteigen, entscheidet die
Biirgerschaft im Einzelfall nach Darlegung der von den LUBECKER MUSEEN erforsch-
ten Provenienz und ausgehend von einem mit dem Auswartigen Amt und dem Staatsmi-
nisterium fir Kultur und Medien abgestimmten Vorschlag, wie die Restitution konkret
vollzogen werden soll.

. Zur Restitution von Objekten der Vélkerkundesammlung, die der Hansestadt Libeck im

Zuge des 1934 mit der »Gesellschaft zur Beférderung gemeinnitziger Tatigkeit« abge-
schlossenen Vertrages Ubereignet wurden, wird mit der Gesellschaft eine Zusatzverein-
barung geschlossen, die das Verfahren zur Beteiligung der Gemeinnutzigen im Entschei-
dungsprozess regelt. Die zwischen der Hansestadt Lubeck und der Gemeinnutzigen ab-
gestimmte Vereinbarung ist Bestandteil dieses Beschlusses (Anlage 3).

Riickgabeverpflichtungen der LUBECKER MUSEEN als 6ffentliche Einrichtung aufgrund
hdherrangigen Rechts bleiben von diesem Beschluss unberihrt.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis

1.300 Recht keine rechtlichen Bedenken
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MaRRnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein- Begrindung:

Kinder und Jugendliche sind von dem
Grundsatzbeschluss zum Restitutionsver-
fahren nicht unmittelbar betroffen.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Ja
Nein
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Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Zielsetzung: Dekolonisierung und Neupositionierung der ethnologischen Museen

In den letzten Jahren hat sich u.a. bedingt durch die Debatte um das Berliner Humboldt-Fo-
rum und koloniales Raubgut eine kontroverse Debatte um die Zukunft ethnologischer Muse-
en in Deutschland entwickelt. Standen friher primar asthetische Objektprasentationen und
die Vermittlung von Wissen Uber uns fremde Kultur durch deutsche Kurator:innen an ein
deutsches Publikum im Zentrum, liegen heute weitere Schwerpunkte auf der Zusammenar-
beit und dem Dialog mit den Herkunftslandern sowie der Aufklarung Uber den historischen
Kontext, in dem diese Objekte gesammelt wurden.

Die LUBECKER MUSEEN bekennen sich zu der Verantwortung, die Sammlungsbesténde
der Volkerkunde nach den ICOM-Richtlinien zu bewahren, zu vermitteln und zu erforschen.
Zu den Sammlungen der Vélkerkunde zahlen Konvolute aus allen Weltkulturen und auch aus
dem Bereich der europaischen Ethnologie. Die Hansestadt Liibeck folgt damit den Empfeh-
lungen der Staatsministerin des Bundes fur Kultur und Medien, der Staatsministerin im Aus-
wartigen Amt fUr internationale Kulturpolitik, den Kulturminister:innen der Lander sowie den
kommunalen Spitzenverbanden, die sich im Marz 2019 in »Ersten Eckpunkten zum Umgang
mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten« auf Handlungsfelder und Ziele beim Umgang
mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten verstandigt und am 16. Oktober 2019 die Ein-
richtung der »Kontaktstelle fir Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland« auf
den Weg gebracht haben.

In dem »Eckpunkte«-Dokument wird von den Einrichtungen, die Kulturgut aus kolonialem
Kontext besitzen, insbesondere die Bereitschaft gefordert, die Aufarbeitung der Herkunftsge-
schichte des Sammlungsguts aktiv zu betreiben. Unter Punkt 7 der Vereinbarung werden die
»ethisch-moralische [...] Verpflichtung« und die »wichtige politische Aufgabe« betont, »Kul-
turglter aus kolonialen Kontexten zu identifizieren, deren Aneignung in rechtlich und/oder
ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte, und deren Rickfihrung zu ermogli-
chen«. Zudem seien »menschliche Uberreste aus kolonialen Kontexten [...] zuriickzufiihren«
(s. Anlage 1).

Wichtige Voraussetzungen: Forschung, Kooperation und Transparenz

Die (Provenienz-) Forschung an den eigenen Sammlungen ist eine Kernaufgabe der Muse-
en, die jedoch aufgrund mangelnder personeller und finanzieller Ressourcen fast ausschliel3-
lich Uber Drittmittel finanziert werden muss. Ein wichtiger Partner fir die Erforschung der
Provenienz von Objekten der LUBECKER MUSEEN aus der Zeit des Kolonialismus und Na-
tionalsozialismus ist daher das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (DZK), das in Zusam-
menarbeit mit dem Zentrum fur Kulturwissenschaftliche Forschung Lubeck (ZKFL) bereits
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einige Forschungsprojekte der LUBECKER MUSEEN gefordert hat. In der Vélkerkundes-
ammlung konnten 2020 und 2021 mit der Sammlung der Libecker Pangwe-Expedition
(1907-1909) sowie Objekten und sterblichen Uberresten aus dem Umfeld des Vélkermordes
an den Herero und Nama (1904-1908) zwei als besonders belastet geltende Bestande um-
fassend erforscht werden. Ein weiteres von 2022 bis 2024 laufendes Forschungsprojekt
widmet sich den sterblichen Uberresten von ca. 25 Personen im Bestand der Volkerkundes-
ammlung. Neben der Erforschung der Herkunft dieser Uberreste und ihrer Wege nach Li-
beck hat das Projekt auch eine Kontaktaufnahme mit Nachfahren und anderen Institutionen
in den Herkunftslandern zum Ziel, um die dortigen Vorstellungen und Bedurfnisse hinsichtlich
des zukiinftigen Umgangs mit diesen Gebeinen zu ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass
fur einzelne aus historischen Unrechtskontexten stammende Schadel in Kirze Rickgabefor-
derungen an die Hansestadt Libeck gerichtet werden.

Grundlage fur einen internationalen Austausch und fur mehr Transparenz sind die Digitalisie-
rung und Online-Stellung der Sammlungsbestéande. Mit der digitalen Erfassung der komplet-
ten historischen Sammlungsbestande der Voélkerkundesammlung von 2012 bis 2016 und
einer aktuellen intensiven Erforschung der bisher unbeachteten Libecker Kolonialgeschichte
verfugt die Vélkerkundesammlung Uber eine sehr gute Basis, um die neuen an sie gestellten
Herausforderungen zu bewaltigen. Gleichwohl wird eine umfassende Erforschung dieser
Bestande noch viele Jahre in Anspruch nehmen.

Grundvoraussetzung fir einen Dialog auf Augenhéhe mit den Herkunftsgemeinschaften ist
Transparenz. Neben den bestehenden Inventardatenbanken sollen schrittweise alle vorhan-
denen Informationen und Bilddaten der Objekte in einem Online-Katalog der Lubecker Mu-
seen den Menschen in den Herkunftslandern zukiinftig den Zugang ermdglichen, wobei Da-
ten einschliel3lich der Abbildungen nach der Creative Common Licence zur Verfligung ge-
stellt werden.

Auch die digitale Erfassung der Volkerkunde-Bestdnde wurde bislang Uber Drittmittel finan-
ziert. Gleichwohl die LUBECKER MUSEEN mit dem Ausbau ihrer Digitalen Stabstelle bereits
wichtige Voraussetzungen fir ihre digitale Transformation geschaffen haben, wird die Um-
setzung von Digitalisierungsmafnahmen auch zukunftig von Drittmitteln abhangig sein.

Rechtliche Situation

Da die nationalen Regelungen des Kulturgutschutzgesetzes nicht auf Kulturglter anwendbar
sind, die wahrend der Kolonialzeit verbracht worden sind, gibt es keine spezifischen An-
spruchsgrundlagen im nationalen Recht oder im Vélkerrecht, die einen Herausgabeanspruch
der Nachfahren aus ehemaligen kolonialen Gebieten gegen die jetzigen Kulturgutbesitzer in
Deutschland begrunden.

Eventuelle Eigentumstbertragungen oder physische Rickflihrungen von Objekten erfolgen
somit auf der in den »Eckpunkten« geforderten ethisch-moralischen Selbstverpflichtung von
Bund, Landern und Kommunen. Um ihre Aufgaben im Umgang mit Sammlungsgut aus kolo-
nialen Kontexten erflillen zu kénnen, sind Museen darauf angewiesen, dass Gesellschaft
und Politik ihr Handeln einvernehmlich an den politisch vereinbarten moralischen Prinzipien
ausrichten. Diese Entscheidungen begriinden zugleich den Ruf und das wissenschaftliche
Ansehen der Museen im nationalen und internationalen Kontext.

Unabhangig von der rechtlichen Bewertung eines Herausgabeanspruches ist auch das Her-
ausgaberecht der Museen zu betrachten: Gemaly Hauptsatzung der Hansestadt Liibeck ent-
scheidet der Burgermeister Uber die »unentgeltliche Verauf3erung von Sachen, Forderungen
und anderen Rechten bei einem Wert bis zu 25.000 Euro«. Bei Objekten, die diesen Wert
Ubersteigen, entscheidet die Blrgerschaft.
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Bei Objekten, deren Eingang in die Sammlung mit Schenkungs- oder sonstigen Uberlas-
sungsvertragen geregelt wurde, sind zudem die Vertragsbedingungen zu prifen und ggf. die
Vertragspartner Uber die Forschungsergebnisse und das geplante Vorgehen gem. den
»Eckpunkte«-Forderungen zu informieren beziehungsweise um Genehmigung einer magli-
chen Ruckgabe zu ersuchen.

Vereinbarung mit der Gesellschaft zur Beférderung gemeinnitziger Tatigkeit

Einen solchen Veraulerungsvertrag hat die Gesellschaft zur Beférderung gemeinnitziger
Tatigkeit 1934 mit der »Stadtgemeinde Libeck« geschlossen. Da sich die Bedingungen und
Zielsetzungen des musealen Sammelns, insbesondere in Bezug auf die Frage der Proveni-
enz von Objekten seit 1934 gewandelt haben und die Restitutionsfrage in dem Vertrag folg-
lich noch nicht bertcksichtigt wurde, soll mit der Gemeinnutzigen eine erganzende schriftli-
che Vereinbarung geschlossen werden, die eine Beteiligung der Gesellschaft im Entschei-
dungsverfahren bei Restitutionen regelt, ohne die Hoheit der Birgerschaft Uber die For-
schungs- und Sammlungspraxis der LUBECKER MUSEEN einzuschrénken (Anlage 3).

Das mit der Gemeinnutzigen abgestimmte Verfahren sieht vor, dass die Gemeinnutzige bei
Restitutionsvorhaben von Objekten aus kolonialen Kontexten, die Gegenstand des Vertrags
von 1934 sind, beteiligt wird und eine Stellungnahme abgibt. Sofern das Verfahren einen
Beschluss durch die Blrgerschaft vorsieht, wird die Stellungnahme der Gemeinnutzigen der
Beschlussvorlage zur Entscheidung durch die Blrgerschaft beigefligt. In Zweifelsfallen wird
die Gemeinnitzige ihre Rickfragen an die LUBECKER MUSEEN richten. Sollten nicht alle
Fragen geklart werden kénnen und sollte Dissens Uber das Forschungsergebnis bestehen,
bestimmen die LUBECKER MUSEEN und die Gemeinniitzige einvernehmlich zwei Gutach-
ter:innen, die hauptamtlich in ethnologischen Sammlungen oder Forschungsinstituten tatig
sind und die das Ergebnis der Provenienzforschung der LUBECKER MUSEEN (iberpriifen.
Sofern das Verfahren eine Beschlussfassung durch die Blrgerschaft vorsieht (s. Beschluss-
vorschlag sowie Anlage 2: Flussdiagramm), werden auch die Expertisen der Beschlussvor-
lage angehangt.

Der Entwurf der Zusatzvereinbarung ist mit der Gemeinnitzigen abgestimmt.

Finanzielle Aspekte

Die Objekte der Vdlkerkundesammlung sind Uberwiegend als Schenkungen in die Sammlung
gelangt. Den Vermogenswerten der Objekte stehen somit Sonderposten bzw. Sonderriickla-
gen in gleicher H6he gegenuber. Rickgaben wirden daher eine Reduzierung auf beiden
Bilanzseiten zur Folge haben und im Endeffekt haushalttechnisch ergebnisneutral umgesetzt
werden. Der Haushalt der Hansestadt Lubeck wirde durch Rickgaben folglich nicht belastet.
Die finanziellen Auswirkungen einer Rickgabe werden im Einzelfall in der hierzu einzubrin-
genden Beschlussvorlage konkret geklart und dargestellt.

Anlagen:

Anlage 1: Erste_Eckpunkte_Sammlungsgut_koloniale Kontexte

Anlage 2: Flussdiagramm_Restitutionsverfahren

Anlage 3: Entwurf_Zusatzvereinbarung_Vertrag1934_HL_Gemeinnitzige

Senatorin Monika Frank
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Anlage Il
z. NS 1. Kultur-MK,
13. Marz 2019, Berlin

Erste Eckpunkte
zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten
der Staatsministerin des Bundes fur Kultur und Medien,
der Staatsministerin im Auswartigen Amt fir internationale Kulturpolitik,
der Kulturministerinnen und Kulturminister der Lander

und der kommunalen Spitzenverbande

Stand: 13.03.20191

Praambel

Wir, die Staatsministerin des Bundes fur Kultur und Medien, die Staatsministerin im
Auswartigen Amt fir internationale Kulturpolitik, die Kulturministerinnen und
Kulturminister der Lander und die kommunalen Spitzenverbande, stellen uns der
historischen Verantwortung im Zusammenhang mit dem deutschen Kolonialismus
und der Verantwortung, die sich aus von kolonialem Denken gepragten Handlungen
ergeben hat. Das wahrend der Zeit des Kolonialismus geschehene Unrecht und

seine zum Teil bis heute nachwirkenden Folgen dirfen nicht vergessen werden.

Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte als Teil unserer gemeinsamen
gesellschaftlichen Erinnerungskultur gehdrt zum demokratischen Grundkonsens in
Deutschland und ist Gber die Politik hinaus eine Aufgabe flr alle Bereiche der
Gesellschaft, auch fur Kultur, Bildung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Dies stellt
uns vor grof3e historische, ethische und politische Herausforderungen. Der
aufrichtige, glaubwirdige und sensible Umgang hiermit ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie soll getragen sein von partnerschaftlichem
Dialog, Verstandigung und Verséhnung mit den vom Kolonialismus betroffenen

Gesellschaften.

! Textfassung nach redaktioneller Schlusskorrektur, 25.03.2019.


Burgardt
Text-Box
Anlage II
z. NS 1. Kultur-MK, 13. März 2019, Berlin
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Nach unserem Verstandnis sollten alle Menschen die Mdglichkeit haben, in ihren
Herkunftsstaaten und Herkunftsgesellschaften ihrem reichen materiellen Kulturerbe
zu begegnen, sich damit auseinanderzusetzen und es an zukunftige Generationen
weiterzugeben. Deutschland erkennt die Bedeutung von Kulturgutern fur die
kulturelle Identitat der Herkunftsstaaten und der betroffenen Zivilgesellschaften an
und hat unter anderem deshalb 2007 das UNESCO-Ubereinkommen zum

Kulturgutschutz von 1970 ratifiziert und umgesetzt.

Wir wollen in engem Austausch mit den Herkunftsstaaten und den betroffenen
Herkunftsgesellschaften verantwortungsvoll mit Sammlungsgut aus kolonialen
Kontexten umgehen. Wir wollen dabei die Voraussetzungen fur Rickfihrungen von
menschlichen Uberresten und fiir Ruckfiihrungen von Kulturgutern aus kolonialen
Kontexten schaffen, deren Aneignung in rechtlich und/oder ethisch heute nicht mehr
vertretbarer Weise erfolgte. Wir werden gemeinsam mit den betroffenen
Einrichtungen Ruckfuhrungsverfahren mit der erforderlichen Dringlichkeit und

Sensibilitat behandeln.

Das Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten stammt nicht nur aus ehemaligen
deutschen Kolonialgebieten, sondern auch aus anderen Teilen der Welt. Durch
gewaltsame Aneignung von Kulturgttern im Zuge des europaischen Kolonialismus
wurden vielen betroffenen Gesellschaften Kulturgiter geraubt, die fur ihre
Geschichte und ihre kulturelle Identitéat pragend sind. Kulturgiter vergegenwartigen
Zusammenhange, die fur das kulturelle Selbstverstandnis der Gesellschaft, aus der

sie stammen, von fundamentaler Bedeutung sind.

Wir erkennen die Notwendigkeit an, das Bewusstsein fir und das Wissen um die
Kolonialgeschichte und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart zu scharfen und zu
vermehren. Eine wichtige Rolle nehmen dabei all jene Einrichtungen ein, die

Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten bewahren.

Die Staatsministerin des Bundes fur Kultur und Medien, die Staatsministerin im
Auswartigen Amt fur internationale Kulturpolitik, die Kulturministerinnen und
Kulturminister der Lander und die kommunalen Spitzenverbé&nde verstehen die

Aufarbeitung von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten als einen klar von der
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Aufarbeitung NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts zu trennenden
Sachverhalt. Sie wird nicht zu einer Reduzierung der Bemtihungen und MalRnahmen
zur Aufarbeitung des NS-Unrechts fuhren. Der Holocaust ist prazedenzlos und
unvergleichbar.

Wir stehen fur Dialog und Transparenz. Den Einbezug von Menschen aus
Herkunftsstaaten und den Herkunftsgesellschaften ehemals kolonisierter Gebiete
sehen wir als Voraussetzung an, um tiberkommene Deutungshoheiten und eine
eurozentrische Perspektive zu Uberwinden und zu einem partnerschaftlichen
Austausch zu finden. Dies schlief3t auch Menschen aus Herkunftsstaaten und den
betroffenen Herkunftsgesellschaften ein, die heute in Deutschland oder Europa
leben.

Der angemessene Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ist ein
zentrales kulturpolitisches Handlungsfeld und ein wichtiger Beitrag zu unserer
gemeinsamen postkolonialen Erinnerungskultur. Zu diesem Sammlungsgut in
kulturgutbewahrenden Einrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen gehdéren
ethnologische, naturkundliche, historische, kunst- und kulturhistorische Objekte und

Schriftgut. Zu dem Sammlungsgut gehéren auch menschliche Uberreste.

Viele deutsche Kultureinrichtungen stehen bei der Aufarbeitung von Sammlungsgut
aus kolonialen Kontexten nicht am Anfang und kénnen auf Erfahrungen aus bereits
abgeschlossenen oder noch laufenden Projekten aufbauen. Wir begriRen, dass sich
die deutschen Museen Richtlinien und Empfehlungen fir einen sensiblen Umgang
mit Kulturgiitern wie auch mit menschlichen Uberresten gegeben haben. Dies sind
auf internationaler Ebene die ,Ethischen Richtlinien fir Museen“ des Internationalen
Museumsrats (ICOM) sowie auf nationaler Ebene die ,Empfehlungen zum Umgang
mit menschlichen Uberresten in Museen und Sammlungen® und der ,Leitfaden zum
Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten® des Deutschen
Museumsbundes. Wir begru3en die Einrichtung eines neuen Forderbereichs
,Kulturguter aus kolonialen Kontexten® beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste,
die Planungen zum Aufbau einer ,Agentur fur die internationale

Museumskooperation® im Auswartigen Amt sowie Initiativen von Landern,
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Kommunen und Bund zur Digitalisierung ihrer Sammlungen und zum Aufbau von

online-Plattformen.

Fur den Handel mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten gelten seit dessen

Inkrafttreten die Vorschriften des Kulturgutschutzgesetzes.

Wir verstandigen uns auf nachfolgende Handlungsfelder und Ziele. Diese bedurfen in
wesentlichen Punkten noch einer Konkretisierung und werden in einem weiteren
Arbeitsprozess gemeinsam und unter Hinzuziehung von nationalen und
internationalen Expertinnen und Experten, insbesondere dem Deutschen
Museumsbund, dem Internationalen Museumsrat (ICOM) sowie den Kulturstiftungen
des Bundes und der Lander — und unter Beteiligung der Herkunftsstaaten und der
betroffenen Herkunftsgesellschaften — weiterentwickelt und zu einer abschlielRenden

Positionierung ausgearbeitet.

Wir fordern alle 6ffentlichen Trager von Einrichtungen und Organisationen, in deren
Bestanden sich Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten befinden, aber auch
nichtstaatliche Museen, Sammlerinnen und Sammler sowie den Kunsthandel dazu
auf, im Sinne dieser Eckpunkte an der Aufarbeitung der Herkunftsgeschichte von
Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten aktiv mitzuwirken und die jeweils

erforderlichen MalRBnhahmen hierfur zu ergreifen.

Handlungsfelder und Ziele

Transparenz und Dokumentation

1.) Voraussetzung fur einen verantwortungsvollen Umgang mit Sammlungsgut aus
kolonialen Kontexten und die damit verbundene Aufarbeitung ist grol3tmagliche

Transparenz, denn Transparenz ermdoglicht weltweite Teilhabe.

Fir eine umfassende Aufarbeitung der Herkunftsgeschichte von Sammlungsgut aus
kolonialen Kontexten ist es erforderlich, entsprechendes Sammlungsgut, das sich in

Deutschland befindet, zu dokumentieren und zu verdffentlichen. Durch die
4
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Veroffentlichung der entsprechenden Bestande wird ein Diskurs mit Herkunftsstaaten

und den betroffenen Herkunftsgesellschaften Gber diese mdglich sein.

Wir erkennen daher die Bedeutung der Inventarisierung und Digitalisierung von
Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten an und prifen Handlungsoptionen zur
Unterstitzung von Einrichtungen, die derartiges Sammlungsgut bewahren. Wir
werden prifen, ob die Einstellung von digitalisierten Bestanden durch die
Einrichtungen in die Deutsche Digitale Bibliothek hierfiir ein geeignetes Instrument

ist.

2.) Vorrang bei der Aufarbeitung des Sammlungsgutes kommt menschlichen
Uberresten aus kolonialen Kontexten zu. Bei den Kulturgiitern ist im Hinblick auf
kurz- und mittelfristig durchzufiihrende MalRnahmen angesichts der hohen Zahl eine
Priorisierung notwendig. Besonders relevant sind aufgrund ihrer
Erwerbungsumstande diejenigen Kulturguter, die im Rahmen formaler
Kolonialherrschaften des Deutschen Reiches aus ihren Gesellschaften entfernt und
nach Deutschland verbracht wurden, sowie Kulturgiiter aus anderen

Kolonialherrschaften, fir die Ruckgabeersuchen vorliegen.

3.) Insbesondere Menschen und Institutionen aus den Herkunftsstaaten und den
betroffenen Herkunftsgesellschaften werden wir die Mdglichkeit eréffnen, sich Uber
Bestande von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland zu
informieren und konkrete Beratung, auch hinsichtlich moglicher Ruckfihrungen und

Kooperationen, zu erhalten.

Um den Zugang zu diesen Informationen deutlich zu erleichtern und zu verbessern,
werden wir einen Vorschlag zur Errichtung und Ausgestaltung einer Anlaufstelle
erarbeiten. Die rechtlichen Voraussetzungen, Einblicke in die Bestande offentlicher
Sammlungen zu erlangen, sind durch die Informationsfreiheitsgesetze des Bundes
und der Lander gewahrleistet. Wir begrufRen Schritte zur Verdéffentlichung von
Archivgut zur Kolonialgeschichte und zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten,
beispielsweise die bereits erfolgte digitale Veroffentlichung der Akten des

Reichskolonialamtes durch das Bundesarchiv.
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Provenienzforschung

4.) Die Provenienzforschung bildet die Grundlage zur Beurteilung der Herkunft des

Sammlungsgutes und der Erwerbungsumsténde.

Mit der Erforschung der Herkunft von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten soll
auch ergrindet werden, ob eine Aneignung gewaltsam oder ohne Zustimmung des
Berechtigten erfolgte. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass nicht alle Kulturglter aus
kolonialen Kontexten unmittelbar gewaltsam entzogen wurden und die
Dokumentationslage im Hinblick auf die tatsdchlichen Erwerbungsumstande von
Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in vielen Féllen unzureichend ist. Umso
notwendiger ist es, die Voraussetzungen daftir zu schaffen, eine fundierte

Beurteilung der jeweiligen Erwerbungsumsténde durchfihren zu kénnen.

5.) Die Einrichtungen in Deutschland, welche Sammlungsgut aus kolonialen

Kontexten bewahren, sind aufgefordert, inre Bestande zu erforschen.

Bei der Aufarbeitung der Provenienzen von menschlichen Uberresten einerseits und
Kulturgut aus kolonialen Kontexten andererseits werden wir die deutschen

kulturgutbewahrenden Einrichtungen nachhaltig unterstitzen.

Bund, Lander und Kommunen als Trager der Museen und Sammlungen haben sich
in den letzten Jahren bereits vielfaltig engagiert und Projekte zur

SammlungserschlielBung und Provenienzforschung gefordert.
Prasentation und Vermittlung

6.) Wir fordern die kulturbewahrenden Einrichtungen und wissenschaftlichen
Institutionen dazu auf, die Erwerbungsumstande von Sammlungsgut aus kolonialen
Kontexten transparent darzustellen und angemessene Formate fur eine
zielgruppengerechte Vermittlung der in diesem Zusammenhang relevanten
Sachverhalte, Fragestellungen und Lésungsansatze zu entwickeln. Die Erflllung

dieser Aufgaben ist von zentraler Bedeutung.

Ruckfihrung
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7.) Die generelle Bereitschaft zur Rickfihrung von Sammlungsgut aus kolonialen
Kontexten, insbesondere von menschlichen Uberresten, in die Herkunftsstaaten und
Herkunftsgesellschaften ist wichtig fir den von uns angestrebten partnerschatftlichen

Dialog und eine aufrichtige Verstandigung.

KulturgUter aus kolonialen Kontexten zu identifizieren, deren Aneignung in rechtlich
und/oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte, und deren
Ruckfuhrung zu ermdglichen, entspricht einer ethisch-moralischen Verpflichtung und
ist eine wichtige politische Aufgabe unserer Zeit. Menschliche Uberreste aus

kolonialen Kontexten sind zuriickzufiihren.

8.) Ruckfuhrungsersuchen von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten sind zeitnah
zu bearbeiten. Gleichzeitig sind die kulturgutbewahrenden Einrichtungen aufgerufen,
selbststandig und proaktiv Sammlungsgut zu identifizieren, fir das eine Rickfiihrung
in Frage kommt, auch ohne dass ein vorheriges Ruckfihrungsersuchen vorliegt.

9.) Ruckfihrungen werden grundsatzlich nur im Einvernehmen mit den

Herkunftsstaaten oder den betroffenen Herkunftsgesellschaften erfolgen.

10.) In Deutschland steht die Gberwiegende Zahl von Einrichtungen, in deren
Bestanden sich Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten befindet, in der

Tragerschaft und Zustandigkeit der Lander und Kommunen.

Die rechtlichen Voraussetzungen fur eine mdgliche Ruckfiihrung von Sammlungsgut
aus kolonialen Kontexten sind abhangig vom jeweils fur die Einrichtungen geltenden
Bundes-, Landes- und Organisationsrecht, insbesondere den Haushaltsordnungen
des Bundes, der Lander und der Kommunen. Danach sind Riickgaben grundsatzlich
maoglich. Sofern rechtlicher Handlungsbedarf besteht, um die Ruckfiihrung von

Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zu erméglichen, wird dem nachgekommen.
Kulturaustausch, internationale Kooperationen

11.) Der verantwortungsvolle Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten
setzt den Dialog, den Austausch und die Kooperation mit den Herkunftsstaaten und
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den betroffenen Herkunftsgesellschaften sowie ihrer in Deutschland lebenden
Diaspora voraus. Wichtig ist hierbei insbesondere der Erfahrungs- und

Wissensaustausch.

Wir beabsichtigen, entsprechende internationale Kooperationen sowie den
Kulturaustausch zu starken. Dies kann etwa durch Stipendienprogramme fur
Kuratorinnen und Kuratoren, die Finanzierung gemeinsamer Projekte fur die
Forschung oder den Kapazitatsaufbau kultureller Infrastruktur erfolgen. Die
Bundesregierung, ihre Mittlerorganisationen und die Kulturstiftung des Bundes
engagieren sich bereits jetzt in diesem Bereich. Auch die Lander sind im Rahmen
von wissenschaftlichen und kulturellen Austauschbeziehungen vielfach engagiert und

haben ihre Aktivitdten verstarkt.

Ebenso wichtig ist es, bei der Erforschung und Prasentation von Kulturgut in
deutschen Museen, Bibliotheken, Archiven und wissenschaftlichen Sammlungen
frihzeitig den unmittelbaren Austausch mit den Herkunftsstaaten und den
betroffenen Herkunftsgesellschaften zu suchen. Hier ist ein enger Dialog und
partnerschaftlicher Austausch zu fihren. Einseitig eurozentrische Deutungshoheiten

sind nicht mehr zeitgemals.
Wissenschaft und Forschung

12.) Die vielfach gewaltsame Aneignung von einerseits menschlichen Uberresten
und andererseits Kulturgut aus kolonialen Kontexten als Teil der deutschen und
europaischen Kolonialgeschichte und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart
bedurfen einer breit angelegten Erforschung, die sich vielfaltigen Fragestellungen,
von den Erwerbungsumstanden und der Geschichte von Sammlungsgut tber die
ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zu den gesellschaftlichen
Folgen der deutschen Kolonialvergangenheit widmet. Dies erfordert Kompetenzen
aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen und die gleichberechtigte
Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland

mit den Herkunftsstaaten und den betroffenen Herkunftsgesellschaften.



Verfahrens- und Entscheidungsprozess: Restitutionen von Objekten aus kolonialen Kontexten

die LUBECKER MUSEEN

Provenienzforschung
der LM gemaR
Museumsentwick-
lungsplan 2020-2023
sowie »Ersten Eck-
punkten zum Umgang
LUBECKER mit Sammlungsgut

MUSEEN (LM) aus kolonialen Kon-
texten« von 2019

oder

aufgrund eines
Restitutionsersuchens

Gesellschaft zur
Beforderung
gemeinnutziger
Tatigkeit (GGT)

Leitung FB 4

Blirgermeister

Bilrgerschaft

Provenienz ist

unbedenklich

Provenienz ist nicht

zweifelsfrei geklart

Aneignung des
Objektes erfolgte
gem. »Eckpunkten«
in »rechtlich

und/oder ethisch
heute nicht mehr el
vertretbarer Weise« Bericht

im AKD

Objekt ist nicht
Gegenstand des
Vertrags mit der
GGT von 1934

Objekt ist
Gegenstand des
Vertrags mit der
GGT von 1934

Beteiligung /
Stellungnahme
zum Verfahren

Dialog mit den
Museen, evtl.
Einbeziehung
ext. Gutachten *

Objekt = Human
Remains

Objekt = KEINE
Human Remains und
Wert <= 25.000 Euro

Objekt = KEINE
Human Remains und
Wert > 25.000 Euro

I Dissens .

Beschlussvorlage

zum weiteren

Verfahren

v

Freigabe

4_I:

Entscheidung

Objekt verbleibt in der
Sammlung

Objekt verbleibt in der
Sammlung und erhalt
Inventarvermerk

Restitution wird in
Absprache mit dem AA
und der BKM und gem.
Abstimmungen mit den
Herkunftsgemein-
schaften eingeleitet

Ein anderes Verfahren
wird gem. Biirgerschafts-
beschluss eingeleitet

Berichtsvorlage
Uber durchge-
fUhrtes Verfahren

v
Freigabe

Freigabe

Kenntnisnahme

I

* Grundsatzlich wird die Gemeinniitzige im Vorfeld eines Restitutionsverfahrens beteiligt, sofern das Objekt aus dem Bestand der 1934 (ibereigneten Sammlung stammt. Die Gemeinniitzige wird in Zweifelsfillen Riickfragen an die LUBECKER MUSEEN
richten. Wenn nicht alle Fragen geklart werden kdnnen und weiterhin Zweifel bestehen, kdnnen zwei externe Gutachter:innen bestimmt werden, die hauptberuflich in ethnologischen Sammlungen oder Forschungsinstituten tatig sind. Nach Vorlage der

Gutachten findet erneut ein Dialog zwischen der Hansestadt Liibeck und der Gemeinnitzigen zur Konsensfindung statt.



Zusatzvereinbarung zum Vertrag
zwischen der »Stadtgemeinde Liibeck« und der
Gesellschaft zur Beforderung gemeinniitziger Tatigkeit
tiber die VerdauBerung der musealen Sammlungen vom 26. Marz 1934

Hansestadt Liibeck
—nachfolgend Hansestadt Liibeck

Gesellschaft zur Beforderung gemeinniitziger Tatigkeit
KonigstraRe 5

23552 Libeck

— nachfolgend Gemeinniitzige

Praambel

Die Bedingungen und Zielsetzungen des »Sammelns« als Kernaufgabe von Museen haben sich seit der
Vertragsunterzeichnung 1934 stark gewandelt, insbesondere in Bezug auf die Frage der Provenienz
von Objekten. So sind nach den vom Internationalen Museumsrat ICOM entwickelten und weltweit
geltenden »Ethischen Richtlinien fir Museen« (ICOM Code of Ethics for Museums) Museen
verpflichtet, nur noch Objekte von zweifellos belegbarer und legaler Herkunft zu sammeln. In der
Konsequenz ist die Erforschung der Provenienz von Sammlungsobjekten eine zentrale Aufgabe in der
heutigen Museumspraxis. Ebenso ist die Riickgabe von Kulturgiitern (Restitution), die rechtswidrig in
ihrem Ursprungsland erlangt oder aus ihm bzw. aus einem dritten Land ausgefihrt wurden, in dem sie
moglicherweise in legalem Besitz waren, von den Museen zu priifen und ggf. durchzufihren.

In Bezug auf solche Riickgaben bestand in der Vergangenheit zwischen der Hansestadt Liibeck und der
Gemeinntzigen Dissens Uber die Anwendung des § 4 Abs. 2 des zwischen den Parteien seit 1934
bestehenden Vertrages.

Um den Libecker Museen ihre Aufgabenwahrnehmung im Sinne der »ICOM Code of Ethics« zu
ermoglichen und fir die Zukunft zu einer einvernehmlichen Handhabung zu kommen, schliefen die
Parteien die nachfolgende Zusatzvereinbarung zur Ergdnzung des Vertrages vom 26. Marz 1934:

§1

Gegenstand dieser Zusatzvereinbarung sind diejenigen Objekte der mit dem Vertrag vom 26.3.1934
lbereigneten Sammlung, die aus kolonialen Kontexten stammen.

§2

Die Hansestadt Liubeck wird die Gemeinnltzige im Vorfeld eines Restitutionsverfahrens beteiligen.
Dazu teilt die Hansestadt Lilbeck der Gemeinn(tzigen mit, welche Objekte aus der ihr mit dem Vertrag
vom 26.3.1934 Uibereigneten Sammlung sie an Dritte zu restituieren beabsichtigt, bevor hierliber eine



endgiltige Entscheidung getroffen wurde. Hierbei gibt die Hansestadt Libeck der Gemeinnitzigen
sowohl die fachliche Begriindung der Restitution als auch das beabsichtigte Verfahren zur Kenntnis.
In Zweifelsfillen kann die Gemeinniitzige Riickfragen an die LUBECKER MUSEEN richten.

Wenn nicht alle Fragen geklart werden konnten und weiterhin Dissens lber die Ergebnisse der
Provenienzforschung besteht, bestimmen die Hansestadt Libeck und die Gemeinnitzige
einvernehmlich zwei Gutachter:innen, die hauptberuflich in ethnologischen Sammlungen oder
Forschungsinstituten tatig sind. Die Gutachter:innen werden beauftragt, die von den Museen
vorgelegten Ergebnisse der Provenienzforschung zu (berprifen. Nach Vorlage der Gutachten findet
erneut ein Dialog zwischen der Hansestadt Liibeck und der Gemeinniitzigen zur Konsensfindung statt.
Die Kosten der Begutachtung tragt die Hansestadt Liibeck. Die erstellten Expertisen werden auch der
Bilirgerschaft der Hansestadt Liibeck transparent gemacht, sofern das Verfahren die Notwendigkeit
eines Beschlusses durch die Birgerschaft vorsieht.

§3

Beabsichtigt die Hansestadt Liibeck, Teile der mit dem Vertrag von 1934 (ibereigneten Sammlung nicht
auf eigene Initiative, sondern aufgrund anderer rechtlicher Verpflichtungen zu restituieren, wird sie
die Gemeinniitzige liber das Herausgabeverlangen und die beabsichtigte Herausgabe informieren. Die
Gemeinniitzige hat Gelegenheit, Herausgabeverlangen und die beabsichtigte Herausgabe auf eigene
Kosten rechtlich Gberprifen zu lassen.
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